
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1995/6/1 15Os5/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.06.1995

Norm

FinStrG §19 Abs5

StPO §281 Abs1 Z11

Rechtssatz

Bei Beurteilung der Voraussetzungen des § 19 Abs 5 FinStrG kann die gewerbsmäßige Tatbegehung ohne Verstoß

gegen das Doppelverwertungsverbot herangezogen werden.

Entscheidungstexte

15 Os 5/95
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